
 

  

S 13 VE 19/16

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Hessen
Sozialgericht Sozialgericht Kassel
Sachgebiet Entschädigungs-/Schwerbehindertenrecht
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Hörgeräteversorgung

Beschaffungsweg
bindendes Verpflichtungsgeschäft
 

Leitsätze Erklärt ein Hörgeschädigter nach einer
Testphase ein Hörgerät für das
geeignetste, so liegt hierin weder eine
abschließende Entscheidung noch
begründet dies – in Verbindung mit der
Mitnahme der Hörgeräte – bereits ein
bindendes Verpflichtungsgeschäft. Die
Versorgungsverwaltung kann sich daher
nicht erfolgreich darauf berufen, dass der
Beschaffungsweg nicht eingehalten ist. 

Normenkette § 18 Abs. 4 BVG

1. Instanz

Aktenzeichen S 13 VE 19/16
Datum 07.09.2021

2. Instanz

Aktenzeichen L 1 VE 29/21
Datum 02.08.2022

3. Instanz

Datum -

Auf die Berufung des KlÃ¤gers werden der Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Kassel vom 7. September 2021 sowie der Bescheid der Beklagten vom 15. Juli 2016
in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 14. September 2016 aufgehoben
und die Beklagte verurteilt, dem KlÃ¤ger die Kosten fÃ¼r die beidseitige
HÃ¶rgerÃ¤teversorgung mit den HÃ¶rgerÃ¤ten Bernafon Preciso 9 NRM in HÃ¶he
von 5.841 â�¬ zu erstatten.
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Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger seine auÃ�ergerichtlichen Kosten zu erstatten.

Die Revision wird nicht zugelassen.
â��

Tatbestand

Der KlÃ¤ger begehrt die Erstattung der Kosten fÃ¼r die Anschaffung von
HÃ¶rgerÃ¤ten beidseits in HÃ¶he von 5.841 â�¬.

Der 1957 geborene KlÃ¤ger war bis zum 30.09.1989 Soldat der Bundeswehr. Er
erlitt am 04.07.1979 ein Panzerfaust-Explosionstrauma. In AusfÃ¼hrung des Urteils
des Sozialgerichts Kassel vom 21.11.1985 anerkannte die Beklagte mit Bescheid
vom 12.02.1986 eine â��InnenohrschwerhÃ¶rigkeit beidseitsâ�� als
WehrdienstbeschÃ¤digung nach Knalltrauma und stellte einen Grad der
SchÃ¤digung (GdS) von 30 fest, zunÃ¤chst befristet bis zum 30.09.1985, mit
Bescheid vom 27.06.1986 schlieÃ�lich unbefristet. Der KlÃ¤ger wurde seither
regelmÃ¤Ã�ig mit HÃ¶rgerÃ¤ten ausgestattet, die ca. alle 6 Jahre ausgetauscht
wurden. Die Versorgung erfolgte zunÃ¤chst durch die Beklagte, mit dem
Ausscheiden des KlÃ¤gers aus der Bundeswehr durch das Versorgungsamt
(Bescheid des Versorgungsamtes Kassel vom 19.10.1989).Â 

Im Jahr 2009 wurde der KlÃ¤ger erneut mit HÃ¶rgerÃ¤ten versorgt. Die Kosten fÃ¼r
die von der D. HÃ¶rgerÃ¤te GmbH & Co. KG angepassten HÃ¶rgerÃ¤te in HÃ¶he
von 4.817,74 â�¬ wurden nach Einholung einer versorgungsÃ¤rztlichen
Stellungnahme durch Dr. E. vom 28.07.2009 vom Versorgungsamt Ã¼bernommen.
Der KlÃ¤ger hatte keinen Eigenanteil zu tragen. Â 

Mit Schreiben vom 25.09.2014 informierte das Versorgungsamt den KlÃ¤ger
darÃ¼ber, dass ab dem 01.01.2015 die Beklagte fÃ¼r die Versorgung zustÃ¤ndig
sei.

Am 19.01.2015 wurde dem KlÃ¤ger erneut fachÃ¤rztlich eine HÃ¶rhilfe verordnet.
Die aktuellen HÃ¶rgerÃ¤te entsprÃ¤chen nicht mehr den Anforderungen, da sie
bereits 6 Jahre alt seien. Von Februar 2015 bis Juli 2015 testete der KlÃ¤ger
verschiedene HÃ¶rgerÃ¤te bei der HÃ¶rgerÃ¤teakustiker F. OHG und befand im Juli
2015 das HÃ¶rgerÃ¤t Bernafon Preciso 9 NRM als das geeignetste.Â 

Unter dem 16.07.2015 erstellte der HÃ¶rgerÃ¤teakustiker dem KlÃ¤ger sowie der
Beklagten gegenÃ¼ber einen Kostenvoranschlag Ã¼ber die streitigen HÃ¶rgerÃ¤te
(Gesamtpreis von 5.841 â�¬), welcher der Beklagte am 17.07.2015 (sowie erneut
unter dem 05.02.2016) zuging.

Im Auftrag der Beklagten erstattete Prof. Dr. G. unter dem 21.09.2015 eine Hals-
Nasen-Ohren-Ã¤rztliche beratende Stellungnahme. Prof. Dr. G. fÃ¼hrte aus, dass
die beantragten HÃ¶rgerÃ¤te hÃ¶chstpreisige Komfort-HÃ¶rgerÃ¤te seien, die den
Rahmen der Wirtschaftlichkeit und der ZweckmÃ¤Ã�igkeit Ã¼berschritten. Zum
AusmaÃ� der SchÃ¤digungsfolgen fehlten Daten. Eine ordnungsgemÃ¤Ã�e
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Beurteilung kÃ¶nne daher nicht erfolgen. Ein HNO-Ã¤rztliches Gutachten solle in
Auftrag gegeben werden.

Mit Schreiben vom 10.02.2016 erinnerte der KlÃ¤ger die Beklagte daran, Ã¼ber
seinen Antrag zu entscheiden.Â 

Am 20.05.2016 erteilte die Beklagte der F. OHG den Auftrag zur Lieferung der
HÃ¶rgerÃ¤te BERNAFON Mondo 1CP zum Festbetrag in HÃ¶he von 1.387,46 â�¬.
Mit Mail vom 03.06.2016 informierte die Beklagte den KlÃ¤ger hierÃ¼ber. Ein
Bescheid erging â�� soweit ersichtlich â�� nicht.

Der KlÃ¤ger schrieb unter dem 07.06.2016 an die Beklagte, dass er Ã¼ber deren
Schreiben an die F. OHG vom 21.05.2016 verwundert sei. Das gÃ¼nstige Modell sei
in keiner Weise ausreichend. Es sei nicht nachvollziehbar, dass nach fast einem
Jahr, seitdem er die HÃ¶rgerÃ¤te habe, diese immer noch nicht bezahlt worden
seien.Â 

Am 08.06.2016 schrieb daraufhin die Beklagte dem KlÃ¤ger per Mail, dass ein
Fehler unterlaufen sei. Letztlich sei noch nicht festgestellt worden, welche
HÃ¶rgerÃ¤te er wirklich benÃ¶tige. Der Vorgang sei nunmehr an den Ã¤rztlichen
Dienst weitergeleitet worden.Â 

Im Auftrag der Beklagten erstattete Prof. Dr. G. unter dem 02.07.2016 erneut eine
Hals-Nasen-Ohren-Ã¤rztliche Stellungnahme. Er fÃ¼hrte darin aus, dass eine
Verschlechterung des HÃ¶rvermÃ¶genvermÃ¶gens, die sich im Sprachaudiogramm
dokumentiere, nicht auf die wehrdiensteigentÃ¼mlichen EinflÃ¼sse
zurÃ¼ckfÃ¼hren lasse. Sie beruhe vielmehr auf auÃ�erdienstlichen oder
degenerativen EinflÃ¼ssen vor dem Hintergrund einer vorbestehenden
SchwerhÃ¶rigkeit. Der KlÃ¤ger sei an seine Krankenkasse zu verweisen.

Mit Bescheid vom 15.07.2016 lehnte die Beklagte daraufhin die Versorgung des
KlÃ¤gers mit neuen HÃ¶rgerÃ¤ten ab. Den hiergegen erhobenen Widerspruch wies
die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 14.09.2016 zurÃ¼ck. Die nunmehr
erforderliche HÃ¶rgerÃ¤te-versorgung beruhe Ã¼berwiegend auf
schÃ¤digungsunabhÃ¤ngigen Faktoren. Die Verschlechterung sei nicht auf
wehrdiensteigentÃ¼mliche EinflÃ¼ssen zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Eine durch LÃ¤rm
verursachte HÃ¶rstÃ¶rung schreite nach Beendigung der LÃ¤rmeinwirkung nicht
fort.Â 

Mit Rechnung vom 12.08.2016 stellte der HÃ¶rgerÃ¤teakustiker F. dem KlÃ¤ger
Kosten in HÃ¶he von 5.841 â�¬ in Rechnung. Der KlÃ¤ger Ã¼berwies diesen Betrag
am 26.08.2016.

Am 12. Oktober 2016 hat der KlÃ¤ger Klage zum Sozialgericht Kassel erhoben. Das
Sozialgericht hat Beweis erhoben durch Einholung von
SachverstÃ¤ndigengutachten.Â 

Der SachverstÃ¤ndige K. (Facharzt fÃ¼r HNO) hat in seinem Gutachten vom
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01.12.2017 nach Untersuchung des KlÃ¤gers festgestellt, dass der jetzige
beidseitige HÃ¶rverlust als SchÃ¤digungsfolge zu werten sei. Das initiale
Audiogramm sei noch auszuwerten. Aber jedenfalls sei die HÃ¶rminderung rechts
praktisch unverÃ¤ndert. Links liege ev. ein Nachschaden vor, dieser sei jedoch nicht
Ã¼berwiegend. Der â��wesentlicheâ�� Anteil der linksseitigen HÃ¶rstÃ¶rung gehe
zu Lasten der anerkannten SchÃ¤digung. Die Verschlechterung seit 1982
Ã¼berschreite das nach der Altersentwicklung zu erwartende MaÃ�. Eine
AltersschwerhÃ¶rigkeit sei nicht wahrscheinlich. Die HÃ¶rstÃ¶rung bedinge eine
ausgesprochen erschwerte HÃ¶rfÃ¤higkeit. Mit ergÃ¤nzender Stellungnahme vom
20.12.2018 hat er ausgefÃ¼hrt, dass er die Frage, welche HÃ¶rgerÃ¤teversorgung
bei dem KlÃ¤ger konkret nÃ¶tig sei, nicht beantworten kÃ¶nne. Hierzu sei die
Expertise eines HÃ¶rgerÃ¤te-Akustikers erforderlich.Â 

AnschlieÃ�end hat das Sozialgericht ein Gutachten des
HÃ¶rgerÃ¤teakustikermeisters L. eingeholt. Dieser ist unter dem 04.06.2019 zu
dem Ergebnis gekommen, dass das gewÃ¤hlte HÃ¶rgerÃ¤t das geeignetste im
direkten Vergleich mit den damals getesteten Modellen gewesen ist. Allerdings
seien die alten Modelle nicht mehr am Markt und daher nicht mehr zur
vergleichenden Bewertung erhÃ¤ltlich. Die streitigen GerÃ¤te seien auch
medizinisch erforderlich gewesen. Mit einem wirtschaftlicheren Mittelklasse
HÃ¶rgerÃ¤t â�� wie das Bolero Q30-SP â�� was zum damaligen Zeitpunkt
verfÃ¼gbar gewesen sei, sei keine ausreichende Versorgung mÃ¶glich gewesen.

Mit Schreiben vom 11.02.2019 und 15.07.2019 hat das Sozialgericht ausgefÃ¼hrt,
dass es die Auffassung der Beklagten nicht teile, dass der KlÃ¤ger den
Beschaffungsweg nicht eingehalten habe. Insbesondere erscheine eine
Ã�bereignung der HÃ¶rgerÃ¤te vor Zahlung des Kaufpreises als lebensfremd. Der
streitige Bescheid vom 15.07.2016 sei jedoch vor der Rechnungstellung
(12.08.2016) und vor Ã�berweisung des Rechnungsbetrages (26.08.2016) erlassen
worden. Die Angabe des KlÃ¤gers, dass er die HÃ¶rgerÃ¤te im Juli 2015 endgÃ¼ltig
von dem HÃ¶rgerÃ¤teakustiker Ã¼bernommen habe, bedeute keinesfalls, dass eine
Ã�bereignung im juristischen Sinne vorgelegen habe.

Die Beklagte hat die Stellungnahme von Prof. Dr. G. vom 04.09.2020 vorgelegt.
Dieser hat ausgefÃ¼hrt, dass die Verschlimmerung auf schicksalsmÃ¤Ã�igen,
degenerativen Prozessen beruhe. Eine zwischen 2015 und 2017 eingetretene
HÃ¶rstÃ¶rung auf dem linken Ohr sei nicht einer Verschlimmerung zuzurechnen,
sondern stelle eine zusÃ¤tzliche nachfolgende GesundheitsstÃ¶rung dar. Das
streitige HÃ¶rgerÃ¤t habe im Jahr 2016 nach Anpassung nicht um mindestens 20 %
hÃ¶here VerstÃ¤ndlichkeitswerte als die ebenfalls getesteten GerÃ¤te nach dem
Festpreis erbracht. Die Zusatzkomforteinrichtungen in den streitigen GerÃ¤ten
seien fÃ¼r das HÃ¶ren nicht notwendig und bewirkten keine funktionalen Vorteile in
bestimmten Lebensbereichen.Â 

Der KlÃ¤ger hat ausgefÃ¼hrt, die HÃ¶rgerÃ¤te seien ihm nicht im Juli 2015,
sondern erst im August 2016 mit Begleichung der Rechnung Ã¼bereignet worden.

Die Beklagte hat vorgebracht, der KlÃ¤ger habe den Beschaffungsweg im Sinne des
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Â§ 18 Abs. 4 S. 1 BVG nicht eingehalten, weil der Antrag auf
HÃ¶rgerÃ¤teversorgung vom 05.02.2016 datiere und die Beklagte erst mit Bescheid
vom 15.07.2016 Ã¼ber die beantragte HÃ¶rgerÃ¤teversorgung abschlÃ¤gig
entschieden habe. Selbst beschafft habe sich der KlÃ¤ger die HÃ¶rgerÃ¤te
allerdings bereits im Juli 2015.

Mit Gerichtsbescheid vom 07.09.2021 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen.Â 

GemÃ¤Ã� Â§ 82 Abs. 1 Soldatenversorgungsgesetz (SVG) i.V.m. den Â§Â§ 10 Abs. 1
und 3, 11 ff. Bundesversorgungsgesetz (BVG) umfasse der Anspruch auf
Heilbehandlung auch die Versorgung mit Hilfsmitteln. Die Ausstattung mit
Hilfsmitteln sei in der auf Grundlage des Â§ 24 a BVG erlassenen
OrthopÃ¤dieverordnung (OrthV) geregelt. Nach Â§ 17 Abs. 1 OrthV habe der
hÃ¶rbehinderte Soldat einen Anspruch auf Lieferung von HÃ¶rgerÃ¤ten, der im
Umfang durch die allgemeine Regelung des Â§ 1 Nr. 1 OrthV begrenzt sei.Â 

Die Erstattung der Kosten fÃ¼r die selbst angeschafften Hilfsmittel scheide
vorliegend jedoch aufgrund der Vorschrift des Â§ 18 Abs. 4 BVG aus. Der
SozialleistungstrÃ¤ger habe die Leistungen nach den Â§Â§ 10-24 a BVG als
Sachleistung zu erbringen. In dem Fall, in dem unvermeidbare UmstÃ¤nde die
Inanspruchnahme der Krankenkasse oder der VerwaltungsbehÃ¶rde unmÃ¶glich
gemacht hÃ¤tten, gewÃ¤hre Â§ 18 Abs. 4 S. 1 BVG daneben einen
Kostenerstattungsanspruch. Solche unvermeidbaren UmstÃ¤nde, die eine
Inanspruchnahme der Beklagten oder der Krankenkasse vor Selbstbeschaffung
ausschlÃ¶ssen, habe der KlÃ¤ger nicht vorgetragen und seien fÃ¼r das Gericht
auch nicht ersichtlich.

Zur Ã�berzeugung des Gerichts habe sich der KlÃ¤ger die beantragten HÃ¶rgerÃ¤te
bereits im Juli 2015 selbst beschafft. Selbst verschafft sei ein Hilfsmittel zwar nicht
schon mit deren Auswahl (BSG, Urteil vom 24.01.2013, B 3 KR 5/12 R, juris) bzw. in
FÃ¤llen vergleichbarer Art mit einer probeweisen HÃ¶rgerÃ¤teÃ¼berlassung.
Vorliegend habe das den KlÃ¤ger bindende VerpflichtungsgeschÃ¤ft jedoch bereits
mit der endgÃ¼ltigen, unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ã�berlassung der
HÃ¶rgerÃ¤te zum dauerhaften Gebrauch im Juli 2015 stattgefunden (vgl. LSG Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 11.11.2015, L 16 R 656/14, juris). Denn zu diesem
Zeitpunkt habe er sich fÃ¼r den angepassten GerÃ¤tetyp entschieden.Â 

HierfÃ¼r sprÃ¤chen folgende UmstÃ¤nde: Der KlÃ¤ger habe die Beklagte mit E-Mail
vom 10.02.2016 angeschrieben und um Begleichung der Rechnung des
HÃ¶rgerÃ¤teakustikers F. gebeten. Der KlÃ¤ger habe wÃ¶rtlich geschrieben:
â��Von Februar 2015 bis Juli 2015 testete ich neue HÃ¶rgerÃ¤te und entschied
mich dann im Juli 2015 fÃ¼r ein Produkt. Mein zustÃ¤ndiger HÃ¶rgerÃ¤teakustiker
F. Ã¼bersendete Ihnen daraufhin einen Kostenvoranschlag. Dieser
Kostenvoranschlag/Rechnung ist bis heute nicht bezahltâ�� (Bl. 151 der
Gerichtsakte).Â 

Nachdem die Beklagte unter dem 20.05.2016 das wohl gÃ¼nstigste vergleichbare
Modell (â��Festbetragsmodellâ��) nach der Anpassung gegenÃ¼ber dem
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HÃ¶rgerÃ¤teakustiker genehmigt habe, habe der KlÃ¤ger erneut eine E-Mail mit
Datum vom 07.06.2016 an die Beklagte versandt und darin ausgefÃ¼hrt: â��Mit
Verwunderung habe ich von der Firma F. OHG Ihr Schreiben vom 20.5.2016
erhalten, nachdem Sie das gÃ¼nstigste Modell genehmigen, welches ich im Februar
2015 getestet habe. Dieses Modell ist in keinster Weise fÃ¼r mich ausreichend, ich
habe vom Februar bis Juli 2015 verschiedene HÃ¶rgerÃ¤te getestet und mich fÃ¼r
das von der Firma F., an Sie berechnete, Modell entschieden. Es ist nicht
nachvollziehbar, dass nach nun fast einem Jahr seitdem ich die HÃ¶rgerÃ¤te habe
diese von Ihnen immer noch nicht bezahlt wurden. Die Firma F. rennt seit fast
einem Jahr hinter der Bezahlung her. Ich bin der GeschÃ¤digte und kann in
Verbindung mit dem HÃ¶rgerÃ¤teakustiker am besten beurteilen und entscheiden
welche HÃ¶rgerÃ¤te und Hilfsmittel fÃ¼r mich geeignet sind und welche nicht, eine
Entscheidung Ã¼ber den Schreibtisch papiermÃ¤Ã�ig Ihrerseits lehne ich ab. Ich
setze Ihnen eine Frist bis zum 30.6.2016 um die offenstehende Rechnung der Firma
F. vom 16.7.2015 zu begleichenâ�� (Bl. 154 der Gerichtsakte).

Hieraus folge fÃ¼r das Gericht, dass der KlÃ¤ger sowohl zum damaligen Zeitpunkt
(im Jahr 2015/2016), als auch in der Folgezeit, nicht bereit gewesen sei, ein
anderes, als das von ihm gewÃ¤hlte Modell zu akzeptieren und sich gegenÃ¼ber
dem HÃ¶rgerÃ¤teakustiker zur Abnahme der HÃ¶rgerÃ¤te bindend verpflichtet
habe. Er habe die gewÃ¤hlten HÃ¶rgerÃ¤te dann auch folgerichtig mit nach Hause
genommen und â�� nicht nur leihweise auf Probe â�� benutzt.Â 

Dass der KlÃ¤ger den Rechnungsbetrag tatsÃ¤chlich erst Ã¼ber ein Jahr spÃ¤ter,
am 26.08.2016 beglichen habe, spiele keine Rolle, da das bindende
VerpflichtungsgeschÃ¤ft bereits vorher (am 16.07.2015) stattgefunden habe. Nach
dem klÃ¤gerischen Vortrag und der Aktenlage sei es nicht so gewesen, dass der
KlÃ¤ger die HÃ¶rgerÃ¤te nur leih- oder probeweise vom HÃ¶rgerÃ¤teakustiker
erhalten habe und der Kauf von der entsprechenden Genehmigung und
Rechnungsbegleichung der Beklagten habe abhÃ¤ngig gemacht werden sollen.

Soweit die Beklagte vorgetragen habe, den Antrag vom HÃ¶rgerÃ¤teakustiker F.
erstmals am 05.02.2016 erhalten zu haben, sei dies durch den aktenkundigen
Schriftverkehr (vgl. nur Eingangsstempel vom 17. bzw. 22 Juli 2015 auf dem
Kostenvoranschlag vom 16.07.2015, Bl. 40 der Beklagtenakte sowie die Anfrage an
den Ã¤rztlichen Dienst vom 13.08.2015, Bl. 43 der Beklagtenakte) widerlegt. Die
Beklagte habe am 20.05.2016 GerÃ¤te zum Festbetrag gegenÃ¼ber dem
HÃ¶rgerÃ¤teakustiker fÃ¼r die Versorgung des KlÃ¤gers genehmigt. Dessen
ungeachtet habe die Beklagte nach Einholung einer Ã¤rztlichen Stellungnahme den
Antrag des KlÃ¤gers auf die Neuversorgung mit HÃ¶rhilfen mit Bescheid vom
15.07.2016 insgesamt abgelehnt. Dass mithin die Beklagte zunÃ¤chst einer
anderweitigen Versorgung zum Festbetrag des KlÃ¤gers bereits zu einem
frÃ¼heren Zeitpunkt zugestimmt habe, Ã¤ndere im Ergebnis nichts daran, dass die
Selbstbeschaffung auch hier bereits stattgefunden habe.

Der KlÃ¤ger hat gegen den ihm am 17.09.2921 zugestellten Gerichtsbescheid am
23.09.2021 vor dem Hessischen Landessozialgericht Berufung eingelegt und zur
BegrÃ¼ndung vorgetragen, dass eine Ã�bereignung vor Zahlung des Kaufpreises
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lebensfremd erscheine. Im Ã�brigen handele es sich bei dem KlÃ¤ger um einen
juristischen Laien. Seine Angabe, dass er die HÃ¶rgerÃ¤te im Juli 2015 endgÃ¼ltig
Ã¼bernommen habe, belege keine entsprechende Ã�bereignung.Â 

Von dem ZustÃ¤ndigkeitswechsel auf Seiten der Beklagten habe der KlÃ¤ger nur
durch eine Information vom Versorgungsamt in Kassel erfahren. Der
Versorgungsweg bei der Bundeswehr sei ihm nicht bekannt gewesen. UngefÃ¤hr im
Jahr 1987 habe er schon einmal eine HÃ¶rgerÃ¤teversorgung durch die Bundeswehr
erhalten. Damals sei er vom Stabsarzt seiner Einheit zum HÃ¶rgerÃ¤teakustiker
geschickt worden. Dieser habe ihm HÃ¶rgerÃ¤te verpasst. Die Form der
Abrechnung entziehe sich seiner Kenntnis. Nach Ende seiner Dienstzeit zum Ablauf
des 30.09.1989 habe das Versorgungsamt die entsprechende Versorgung
Ã¼bernommen. Wenn er neue HÃ¶rgerÃ¤te gebraucht habe, habe er sich diese
beim HÃ¶rgerÃ¤teakustiker ausgesucht. Die Rechnung habe er an das
Versorgungsamt schicken lassen. Probleme habe es keine gegeben, auch keine
RÃ¼ckfragen.Â 

Der KlÃ¤ger beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Kassel vom 07.09.2021 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 15.07.2016 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 14.09.2016 aufzuheben und die Beklagte zu
verurteilen, ihm die Kosten fÃ¼r die beidseitige HÃ¶rgerÃ¤teversorgung mit den
HÃ¶rgerÃ¤ten Bernafon Preciso 9 NRM gemÃ¤Ã� der Rechnung vom 12.08.2016 in
HÃ¶he von insgesamt 5.841 â�¬ zu erstatten.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt die angegriffene Entscheidung fÃ¼r zutreffend. Ausschlaggebend sei, dass
das bindende VerpflichtungsgeschÃ¤ft bereits am 16.07.2015 stattgefunden habe.
Da es sich um eine Folgeversorgung handele, sei der Vortrag des KlÃ¤gers, er habe
keine Kenntnis Ã¼ber die Einhaltung des Beschaffungsweges gehabt,
widersprÃ¼chlich.Â 

Der Senat hat eine Stellungnahme des HÃ¶rgerÃ¤teakustikers F. eingeholt. Dieser
hat unter dem 20.05.2022 ausgefÃ¼hrt, dass der KlÃ¤ger von der Firma D. im Jahr
2010 mit sehr hochwertigen HÃ¶rgerÃ¤ten versorgt worden sei. Die
KostenÃ¼bernahme dieser GerÃ¤te sei wohl problemlos seitens des zustÃ¤ndigen
KostentrÃ¤gers erfolgt. Die Wiederversorgung sei in seinem Hause im Februar 2015
begonnen worden. Im Juli 2015 habe sich der KlÃ¤ger nach einer Testphase
mehrerer GerÃ¤te fÃ¼r die streitigen GerÃ¤te entschieden. Sie seien bei ihm
verblieben. Einen schriftlichen Nachweis dafÃ¼r gebe es nicht. Dies sei zu diesem
Zeitpunkt in dem Unternehmen unÃ¼blich gewesen. Die eingeleitete
KostenÃ¼bernahme beim zustÃ¤ndigen KostentrÃ¤ger habe sich Ã¼ber ein Jahr
gezogen. Sie seien dann mit dem KlÃ¤ger so verblieben, dass er sich selber um eine
KostenÃ¼bernahme kÃ¼mmere und ihm die GerÃ¤te privat in Rechnung gestellt
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werden. Der Ausgleich der Rechnung vom 12.08.2022 sei am 29.08.2016 erfolgt. Er
gehe davon aus, dass der KlÃ¤ger im guten Glauben gewesen sei, dass die
KostenÃ¼bernahme nur eine Frage der Zeit wÃ¤re und dies nur durch einen
Sachbearbeiterwechsel und einen Wechsel des KostentrÃ¤gers verzÃ¶gert sei, auf
jeden Fall aber wie bei der vorhergehenden Versorgung erfolgen wÃ¼rde. Der
damals zustÃ¤ndige Mitarbeiter sei nicht mehr im Unternehmen tÃ¤tig. Andere
Mitarbeiter hÃ¤tten keine Erinnerungen mehr an diesen Versorgungsfall. Mit
Rechnung vom 25.01.2021 an die Barmer Krankenkasse sei die darauffolgende
HÃ¶rgerÃ¤teversorgung geendet. Diese seien mit HÃ¶rsystemen ohne private
Zuzahlung zum zu diesem Zeitpunkt gÃ¼ltigen Kassensatz durchgefÃ¼hrt
worden.Â 

Die Berichterstatterin hat am 04.07.2022 die Sach- und Rechtslage mit den
Beteiligten erÃ¶rtert. Auf die Niederschrift wird verwiesen.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte sowie die
Verwaltungsakten der Beklagten einschlieÃ�lich der Verwaltungsakten des
Versorgungsamtes Bezug genommen.Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die Entscheidung konnte durch die Berichterstatterin und ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung ergehen, da sich die Beteiligten mit dieser Vorgehensweise
einverstanden erklÃ¤rt haben, Â§Â§ 155 Abs. 3 und 4, 124 Abs. 2
Sozialgerichtsgesetz (SGG).Â 

Die zulÃ¤ssige Berufung ist begrÃ¼ndet.

Der KlÃ¤ger hat gegenÃ¼ber der Beklagten einen Anspruch auf Erstattung der
Kosten fÃ¼r die beidseitige HÃ¶rgerÃ¤teversorgung mit den HÃ¶rgerÃ¤ten
Bernafon Preciso 9 NRM in HÃ¶he von insgesamt 5.841 â�¬. Das abweisende Urteil
sowie der Bescheid der Beklagten vom 15.07.2016 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 14.09.2016 sind daher aufzuheben und die Beklagte
zur Kostenerstattung zu verurteilen.Â 

Rechtsgrundlage fÃ¼r den Erstattungsanspruch ist Â§ 18 Abs. 4 Satz 1 BVG.
Hiernach hat die Versorgungsverwaltung die Kosten fÃ¼r eine notwendige Heil-
oder Krankenbehandlung oder Badekur in angemessenem Umfang zu erstatten, die
der Berechtigte nach der Anerkennung durchgefÃ¼hrt hat, wenn unvermeidbare
UmstÃ¤nde die Inanspruchnahme der Krankenkasse (Â§ 18c Abs. 2 Satz 1 BVG)
oder der VerwaltungsbehÃ¶rde selbst (Â§ 18c Abs. 1 Satz 2 BVG) unmÃ¶glich
gemacht haben. Dieser Erstattungsanspruch ist eine Ausnahmeregelung, denn im
Versorgungsrecht herrscht â�� wie grundsÃ¤tzlich auch im Recht der gesetzlichen
Krankenversicherung â�� das Sachleistungsprinzip (Â§ 18 Abs. 1 Satz 1 BVG). Dies
gilt nach der ausdrÃ¼cklichen Regelung in Â§ 18 Abs. 2 Satz 1 BVG auch fÃ¼r
Hilfsmittel wie HÃ¶rgerÃ¤te.Â 

Der KlÃ¤ger hat die in Streit stehenden HÃ¶rgerÃ¤te nach der Anerkennung als
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BeschÃ¤digter beschafft. Ihm sind die geltend gemachten Kosten entstanden.Â 

Die Beklagte hat den Antrag des KlÃ¤gers zu Unrecht abgelehnt. Der KlÃ¤ger hat
einen Anspruch auf Versorgung mit den streitigen HÃ¶rgerÃ¤ten.

Die Voraussetzungen gemÃ¤Ã� Â§ 82 Abs. 1 SVG i.V.m. den Â§Â§ 10 ff. BVG i.V.m.
der OrthV sind erfÃ¼llt. GemÃ¤Ã� Â§ 1 Abs. 1 Satz 1 OrthV muss die Ausstattung
mit Hilfsmitteln ausreichend und zweckmÃ¤Ã�ig sein. Sie darf das MaÃ� des
Notwendigen nicht Ã¼berschreiten. Aus den eingeholten Gutachten ergibt sich,
dass fÃ¼r eine ausreichende Versorgung des KlÃ¤gers die streitigen HÃ¶rgerÃ¤te
erforderlich waren.Â 

Der KlÃ¤ger leidet seit dem Explosionstrauma vom 04.07.1979 an einer
InnenohrschwerhÃ¶rigkeit, die als WehrdienstbeschÃ¤digung anerkannt worden ist
und (seither) eine HÃ¶rgerÃ¤teversorgung erforderlich macht. Der
SachverstÃ¤ndige K. (Facharzt fÃ¼r HNO) hat in seinem Gutachten vom 01.12.2017
Ã¼berzeugend festgestellt, dass der jetzige beidseitige HÃ¶rverlust als
SchÃ¤digungsfolge zu werten sei. Die HÃ¶rminderung rechts sei praktisch
unverÃ¤ndert. Links liege eventuell ein Nachschaden vor. Dieser sei jedoch nicht
Ã¼berwiegend. Der wesentliche Anteil der linksseitigen HÃ¶rstÃ¶rung gehe
vielmehr zu Lasten der anerkannten SchÃ¤digung.Â 

Die Stellungnahme von Prof. Dr. G. vom 04.09.2020 fÃ¼hrt zu keinem anderen
Ergebnis. Prof. Dr. G. hat ausgefÃ¼hrt, dass die Verschlimmerung auf
schicksalsmÃ¤Ã�igen, degenerativen Prozessen beruhe. Vorliegend geht es jedoch
nicht darum, ob bei dem KlÃ¤ger eine Verschlimmerung anzuerkennen ist oder er
wegen dieser Verschlimmerung mit HÃ¶rgerÃ¤ten zu versorgen ist. Vielmehr ist zu
entscheiden, ob der KlÃ¤ger weiterhin bzw. erneut mit HÃ¶rgerÃ¤ten aufgrund der
anerkannten WehrdienstbeschÃ¤digung zu versorgen ist bzw. war, nachdem die bis
dahin genutzten HÃ¶rgerÃ¤te abgenutzt/verbraucht waren. Die AusfÃ¼hrungen von
Prof. Dr. G. lassen vermuten, dass er seiner Stellungnahme eine andere
Fragestellung zugrunde gelegt hat. Dass nunmehr ein Nachschaden, der nicht auf
das Trauma vom 04.07.1979 zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist, wesentlich fÃ¼r eine
HÃ¶rgerÃ¤teversorgung des KlÃ¤gers zum maÃ�geblichem Zeitraum war, ist
jedenfalls nicht nachgewiesen und steht damit einem Versorgungsanspruch des
KlÃ¤gers nicht entgegen.Â 

DarÃ¼ber hinaus ist auch davon auszugehen, dass die streitigen HÃ¶rgerÃ¤te zur
Versorgung des KlÃ¤gers erforderlich waren. Dies ergibt sich aus dem
Ã¼berzeugenden Gutachten des HÃ¶rgerÃ¤teakustikermeisters L. Dieser hat unter
dem 04.06.2019 ausgefÃ¼hrt, dass das gewÃ¤hlte HÃ¶rgerÃ¤t das geeignetste im
direkten Vergleich mit den damals getesteten Modellen gewesen ist. Die streitigen
GerÃ¤te seien auch medizinisch erforderlich gewesen. Mit einem wirtschaftlicheren
Mittelklasse-HÃ¶rgerÃ¤t, welches zum damaligen Zeitpunkt verfÃ¼gbar gewesen
sei, wÃ¤re hingegen keine ausreichende Versorgung mÃ¶glich gewesen. Dies ist
auch vor dem Hintergrund der BerufstÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers (bis 2021) plausibel.
Der KlÃ¤ger hatte tÃ¤glich ca. 150 Telefonate zu fÃ¼hren. Dies stellt besondere
Anforderungen an die HÃ¶rfÃ¤higkeit und damit die QualitÃ¤t der HÃ¶rgerÃ¤te.
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Die AusfÃ¼hrungen von Prof. Dr. G. fÃ¼hren zu keinem anderen Ergebnis. Er hat
auf unnÃ¶tige Komforteinrichtungen verwiesen. Zugleich hat er aber nicht
dargetan, welche gÃ¼nstigeren HÃ¶rgerÃ¤te ohne unnÃ¶tige Komforteinrichtungen
fÃ¼r eine Versorgung des KlÃ¤gers ausreichend gewesen wÃ¤ren. Insoweit wird
darauf hingewiesen, dass bereits der HÃ¶rgerÃ¤teakustikermeister L. dargelegt hat,
dass die damals getesteten gÃ¼nstigeren HÃ¶rgerÃ¤te nicht mehr auf dem Markt
seien. Es ist daher nunmehr nicht mehr feststellbar, auf welche HÃ¶rgerÃ¤te der
KlÃ¤ger hÃ¤tte verwiesen werden kÃ¶nnen.

Es lagen auch unvermeidbaren UmstÃ¤nde vor, die eine Inanspruchnahme der
Beklagten vor der Selbstbeschaffung ausschlossen. â��Inanspruchnahmeâ�� im
Sinne dieser Vorschrift bedeutet nicht, einen entsprechenden Antrag bei der
Versorgungsverwaltung oder der Krankenkasse zu stellen, sondern das Abwarten
bis zur entsprechenden Sachleistung. Bereits der Begriff â��Inanspruchnahmeâ��
umfasst mehr als die bloÃ�e Antragstellung, nÃ¤mlich die erfolgreiche
Durchsetzung des Anspruchs. Wann einem Berechtigten ein solches Abwarten
wegen unvermeidbarer UmstÃ¤nde nicht obliegt, ist in der VV zu Â§ 18 BVG
geregelt. Diese Verwaltungsvorschrift entfaltet zwar keine unmittelbare
Rechtswirkung nach auÃ�en. Die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu Â§ 18
BVG sind nur norminterpretierende Verwaltungsvorschriften, denen keine
unmittelbare rechtliche Wirkung zu Gunsten oder zu Lasten des BÃ¼rgers
zukommt. Sie kÃ¶nnen allerdings zur Auslegung herangezogen werden (vgl. LSG
Baden-WÃ¼rttemberg, Urteil vom 09.11.2017, L 6 VS 3520/15, juris, Rn. 44 ff.
mwN).

GemÃ¤Ã� Nr. 3 der VV zu Â§ 18 BVG gilt: â��Eine Inanspruchnahme der
Krankenkasse oder der VerwaltungsbehÃ¶rde war auch dann nicht mÃ¶glich, wenn
der Berechtigte bei diesen Stellen zwar einen Antrag gestellt, die zustehenden
Leistungen jedoch nicht oder nicht in vollem Umfang erhalten hat.â�� In dieser
Vorschrift spiegelt sich der Grundsatz wider, dass eine Kostenerstattung immer
dann verlangt werden kann, wenn sich die Versorgungsverwaltung rechtswidrig
verhalten hat und der Berechtigte deshalb die ihm zustehende Sachleistung nicht
erhalten hat (LSG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 04.04.2001, L 4 VG 2/00, juris, Rn. 43
mwN). Im Rahmen dieser Fallgruppe bejaht die Rechtsprechung unvermeidbare
UmstÃ¤nde im Sinne von Â§ 18 Abs. 4 Satz 1 BVG zunÃ¤chst immer dann, wenn die
VerwaltungsbehÃ¶rde eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen
konnte oder eine beantragte Leistung zu Unrecht abgelehnt hat (BSG, Urteil vom
09.04.1997, 9 RV 23/95, juris, Rn. 14 mwN). Diese beiden Fallgruppen werden der
krankenversicherungsrechtlichen Regelung in Â§ 13 Abs. 3 SGB V und der gleich
lautenden Vorschrift des Rehabilitationsrechts entnommen, die in Struktur und
Anwendungsbereich dem Â§ 18 Abs. 4 Satz 1 BVG entsprechen (vgl. LSG Baden-
WÃ¼rttemberg, Urteil vom 09.11.2017, L 6 VS 3520/15, juris, Rn. 49).

Wie oben dargelegt, hat die Beklagte die beantragte Leistung zu Unrecht
abgelehnt.Â 

Entgegen der mit der angegriffenen Entscheidung vertretenen Auffassung des
Sozialgerichts sowie der Ansicht der Beklagten steht dem Erstattungsanspruch
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vorliegend auch nicht die Nichteinhaltung des Beschaffungswegs entgegen. FÃ¼r
einen Erstattungsanspruch ist unter anderem Voraussetzung, dass KausalitÃ¤t
zwischen Leistungsablehnung und Kostenbelastung besteht. Diese wird verneint,
wenn der Versicherte sich bereits vor der Entscheidung Ã¼ber den Antrag
abschlieÃ�end entschieden hat, indem er insbesondere bereits ein bindendes
VerpflichtungsgeschÃ¤ft abgeschlossen hat.Â 

Der KlÃ¤ger hat â�� entgegen der Angaben der Beklagten im Verwaltungsverfahren
sowie im erstinstanzlichen Verfahren â�� bereits am 17.07.2015 die streitige
Versorgung beantragt. An diesem Tag ist der Kostenvoranschlag des
HÃ¶rgerÃ¤teakustikers bei der Beklagten eingegangen, der die Beklagte zur
Einleitung von Ermittlungen veranlasst hat (insb. Einholung einer beratenden
Stellungnahme durch Prof. Dr. G.). Die Beklagte hat das Verfahren aber â�� soweit
ersichtlich â�� anschlieÃ�end zunÃ¤chst nicht fortgefÃ¼hrt. Mit Schreiben vom
10.02.2016 hat der KlÃ¤ger die Beklagte an die Bescheidung seines Antrags
erinnert. Die Beklagte hat am 20.05.2016 dem Akustiker gegenÃ¼ber einen Auftrag
Ã¼ber andere HÃ¶rgerÃ¤te erteilt. Nachdem der KlÃ¤ger sich hiergegen gewandt
hat, hat die Beklagte eingerÃ¤umt, dass ihr Fehler unterlaufen seien. Den
Versorgungsantrag des KlÃ¤gers vom 17.07.2015 hat sie schlieÃ�lich mit Bescheid
vom 15.07.2016 â�� und damit fast ein Jahr nach Antragstellung â�� abgelehnt.

Der KlÃ¤ger hat vorliegend vor dem Erlass des Bescheides auch kein bindendes
VerpflichtungsgeschÃ¤ft abgeschlossen. Er hat vielmehr zunÃ¤chst verschiedene
HÃ¶rgerÃ¤te getestet und ist schlieÃ�lich zu dem Ergebnis gelangt, dass das
streitige HÃ¶rgerÃ¤tesystem das geeignetste ist. Nach diesem Auswahlprozess hat
der Akustiker den Kostenvoranschlag erstellt, den er an die Beklagte weitergeleitet
hat. Eine solche Auswahlentscheidung des HÃ¶rgeschÃ¤digten ist letztendlich
erforderlich, damit der Akustiker einen auf ein bestimmtes GerÃ¤t bezogenen
Kostenvoranschlag erstellen kann. Mit dieser Auswahlentscheidung ist der KlÃ¤ger
jedoch keineswegs bereits ein bindendes VerpflichtungsgeschÃ¤ft eingegangen.
Dies Ã¤nderte sich auch nicht damit, dass er die ausgewÃ¤hlten HÃ¶rgerÃ¤te
(probeweise) mitgenommen hat (BSG, Urteil vom 24.01.2013, B 3 KR 5/12 R, juris,
Rn. 44). Die Mitnahme und Nutzung der HÃ¶rgerÃ¤te nach der Testphase ist
vielmehr ein gÃ¤ngiges Vorgehen, das fÃ¼r sich allein noch kein
VerpflichtungsgeschÃ¤ft begrÃ¼ndet.Â 

Anders kann dies zu bewerten sein, wenn zum Beispiel der HÃ¶rgeschÃ¤digte eine
VerpflichtungserklÃ¤rung in Bezug auf die den Festbetrag Ã¼bersteigenden Kosten
abgegeben hat. Dies kann zur BegrÃ¼ndung eines VerpflichtungsgeschÃ¤ftes
fÃ¼hren (vgl. LSG Berlin-Brandenburg, Urteile vom 11.11.2015, L 16 R 656/14, juris,
Rn. 21 und L 16 R 15/14, juris, Rn. 23). Eine solche ErklÃ¤rung hat der KlÃ¤ger
vorliegend jedoch nicht abgegeben. Ausweislich der Angaben des
HÃ¶rgerÃ¤teakustikers F. ist noch nicht einmal ein schriftlicher Nachweis
bezÃ¼glich der Ã�berlassung der HÃ¶rgerÃ¤te erstellt worden.Â 

Auch die vom Sozialgericht zitierten Aussagen des KlÃ¤gers begrÃ¼nden nicht die
Annahme, dass er sich abschlieÃ�end fÃ¼r die streitigen HÃ¶rgerÃ¤te entschieden
hat. Der KlÃ¤ger ist juristischer Laie. Vor diesem Hintergrund sind seine Aussagen
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zu verstehen, wonach er sich fÃ¼r die streitigen HÃ¶rgerÃ¤te â��entschiedenâ��
hat. Seine Worte sind daher dahingehend auszulegen, dass er die streitigen
HÃ¶rgerÃ¤te fÃ¼r die am geeignetsten befunden hat und damit eine Auswahl
getroffen hat, die fÃ¼r den weiteren Fortgang des Verfahrens â�� insb. fÃ¼r eine
auf bestimmte HÃ¶rgerÃ¤te bezogene Antragstellung â�� erforderlich gewesen ist.
Dass er damit hat zum Ausdruck bringen wollen, dass er sich mit der
Auswahlentscheidung abschlieÃ�end entschieden hat, ist hingegen nicht
anzunehmen.Â 

Weitere Anhaltspunkte, die fÃ¼r den Abschluss eines VerpflichtungsgeschÃ¤fts
sprechen kÃ¶nnten, sind nicht ersichtlich.Â 

ErgÃ¤nzend wird ausgefÃ¼hrt, dass der KlÃ¤ger auf eine ausreichende
HÃ¶rgerÃ¤te angewiesen war. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund seiner
zum Zeitpunkt der Antragstellung bestehenden und bis zum Jahr 2021 andauernden
BerufstÃ¤tigkeit. Er ist in der Vergangenheit auch von der Beklagten bzw. dem
Versorgungsamt stets mit HÃ¶rgerÃ¤ten versorgt worden, ohne hierfÃ¼r
Zuzahlungen leisten zu mÃ¼ssen. FÃ¼r ihn war nicht ersichtlich, dass er
hinsichtlich der streitigen HÃ¶rgerÃ¤te anders hÃ¤tte vorgehen mÃ¼ssen, als bei
seinen frÃ¼heren VersorgungsantrÃ¤gen. Er hat darauf vertraut, dass er auch
hinsichtlich der streitigen Versorgung keine weiteren MaÃ�nahmen veranlassen
muss. Zudem hat er die Beklagte, nachdem diese auch nach mehr als 6 Monaten
nach der Antragsstellung noch immer keinen Bescheid erlassen hatte, an die
Bescheidung erinnert. Ein Grund fÃ¼r die Dauer des Verwaltungsverfahren wird im
Wechsel der ZustÃ¤ndigkeit zu finden sein. Dem KlÃ¤ger kann dies jedoch nicht
angelastet werden.Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Die Revision war nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen von Â§ 160 Abs. 2 SGG
nicht vorliegen.Â 
Â 

Erstellt am: 17.08.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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